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 Veröffentlicht am 15.12.1995

Index

L34005 Abgabenordnung Salzburg

L74005 Fremdenverkehr Tourismus Salzburg

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs1;

BAO §29;

FremdenverkehrsG Slbg 1985 §2 Abs1;

LAO Slbg 1963 §127 Abs1;

LAO Slbg 1963 §24;

Rechtssatz

Es ist keinesfalls als notorisch anzusehen, daß gerade der Rai=eisenbausparkasse GmbH - und nicht anderen

Gesellschaften des Rai=eisensektors - die Verfügungsmacht über jene örtlichen Einrichtungen (in Salzburg) zukommt,

in denen eine Werbetätigkeit für den Abschluß von Bausparverträgen mit der genannten Bausparkasse entfaltet wird.
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